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Jugendleiter braucht ein erweitertes 

Führungszeugnis  

(Belegart NE –für private Zwecke) 

Jugendleiter geht zum Bürgerservice-

zentrum (oder Ortsverwaltung) und 

beantragt das erweiterte Führungs-

zeugnis persönlich (Personalausweis 

mitbringen) 

Verein/Einrichtung füllt den Antrag auf 

Gebührenbefreiung aus  

Erweitertes Führungszeugnis wird dem 

Antragsteller nach Hause geschickt 

Sammelbestellungen (postalisch oder persönlich 

durch einen Vereinsvertreter) 

(Ausweiskopien und Listen mit Unterschriften 

mitschicken/mitbringen) 

Jugendleiter beantragt das erweiterte 

Führungszeugnis postalisch (Ausweis-

kopie mitschicken) 

Jugendleiter lässt die zuständige Person 

im Verein das erweiterte Führungszeug-

nis einsehen. Die Person dokumentiert, 

dass das erweiterte Führungszeugnis 

vorgelegt wurde und der Jugendleiter 

nicht einschlägig vorbestraft wurde. 

Jugendleiter geht mit erweitertem Füh-

rungszeugnis zum Bürgerservicezent-

rum (od. Ortsverwaltung) und lässt sich 

eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

ausfüllen 

Die zuständige Person im Verein doku-

mentiert, dass die Unbedenklichkeits-

bescheinigung vorgelegt wurde und der 

Jugendleiter nicht einschlägig vorbe-

straft wurde. 

Schaubild zur Antragstellung eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 72a SGB VIII (Stand Dezember 2017) 


